
Kulisse: ja "NATURA 2000" Mindestflächengröße: 0,3000 ha

Höhe Einheitsbetrag: 40 EUR/ha

Fördervoraussetzungen im Antragsjahr: Hinweise:

- zusätzliche Zahlung zur Einkommensgrundstützung

Keine Durchführung folgender Maßnahmen:

- zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen

- Auffüllungen, Aufschüttungen, Abgrabungen

FRL AUK FRL ÖBL FRL ISA FRL ÖBL Öko-Regelungen (ÖR) FRL AZL

- alle außer GL 10 und AL 14 - ja - ja - ja - alle

SMEKUL, Referat 34 Öko-Regelungen entsprechend §§ 18 ff GAPDZG Stand: 7. März 2024

GAPDZV Anlage 5 Nummer 7; GAPDZV Anlage 4 Nummer 7

-  ja, wenn Voraussetzungen 

erfüllt

ÖR7 - Anwendung von durch die Schutzziele bestimmten Landbewirtschaftungsmethoden auf 

landwirtschaftlichen Flächen in „Natura 2000“-Gebieten

Kombinationsmöglichkeiten

- Instandsetzung bestehender Entwässerungsanlagen zur Absenkung 

von Grundwasser oder zur Drainage

- nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2009/147/EG als Schutzgebiet 

ausgewiesen sind.

- die in der Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 

92/43/EWG eingetragen sind oder

begünstigungsfähig sind förderfähige landwirtschaftliche Flächen in 

Gebieten: -  entsprechende Schläge müssen zwingend auch für EGS beantragt sein und bewilligt 

werden

- Ausnahme: eine von einer für Naturschutz zuständigen 

Behörde genehmigte, angeordnete oder durchgeführte 

Maßnahme


